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Die gegenständliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Brunner und Genossen, Nr. 259/J, betreffend ~ie Einführung 
ei.nes modernen Abschöpfungs- und Erstattungssystems.für Agrarprodukte, be­
ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Frage 1: 

Sind Sie bereit, ein zum Schutz der heimischen landwirtschaftlichen Produk­
tion greifendes Abschöpfungs- und Erstattungssystem zu vertreten und die ge­
setzlichen Bestimmungen dafür vorzubereiten? 

Antwort zu Frage 1: 

Schritte die das Funktionieren der österreichischen Marktordnung ähnlich dem 
System der EG machen, wurden in der Vergangenheit schon mehrfach gesetzt. Ins­
besondere sieht das tbrktordnunasgesetz bzw. das Viehwirtschaftsgesetz und· 

. das Geflügelwirtschaftsgesetz die Festsetzung von Importausgl~ichen vor, die 
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zweckgebunden für die Absatzverwertung der gegenständlichen Produkt­
gruppen, d.h. Getreide, Milch und Fleisch, eingesetzt werden. 

Zur Problematik eines Abschöpfungs- und Erstattungssystems ist zu be­
denken, daß die Situation österreichs mit der der Schwei? nicht ver­
gleichbar ist, da die Schweizer Landwirtschaft einen im GATT veran­
kerten wettgehenden Schutz genießt. 

Frage 2: 

Wieviel müssen wir gegenwärtig bei Käseexporten pro kg an Stützung be­
zahlen? 

Antwort zu Frage 2: 

Di.e Höhe der Stützung beim Export ist je nach Bestimmungsland und Käse­
sorte sehr unterschiedlich. österreich beachtet die im Rahmen der MTN 
beschlossene Abmachung über Subventionen, die vorsieht, nur in einem 
solchen Ausmaß zu subventionieren, daß keine ernsthaften Schädigungen 
der Interessen des Partn~rstaates eintritt. 

Frage 3: 

Wteviel wird gegenwärtig bei Importen von Käse pro kg abgeschöpft? 

Antwort zu Frage 3: 

Auch hier sind die Sätze sehr unterschiedlich. Sie werden vom Milchwirt­
schaftsfonds festgesetzt, wobei mit der Festsetzung sämtliche Wirtschafts­
partner befaßt sind. 
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